Schriftliche Prüfung vom 9. März 2007: Sozialversicherungsrecht II

Sachverhalt (gemäss Medienmitteilungen aus NZZ v. 17./18.2.07 sowie TA v. 17.2.07):

Ewa Wisnierska, 35 jährig, deutsche Spitzensportlerin sowie Welt- und Europameisterin im Gleitschirmfliegen, geriet bei einem Trainingsflug in Australien unvermittelt zwischen zwei Gewitterwolken. Das Unwetter katapultierte die Frau innerhalb weniger Minuten auf über 6000 Meter, wo sie ihr Bewusstsein verlor, und weiter noch auf 10’000 Meter. In dieser Höhe baumelte sie bewusstlos während mehr als einer halben Stunde bei Blitz, Hagel und einer Temperatur von minus 50 Grad. Den Trainingsanzug komplett mit Eis bedeckt kam sie auf 6900 Höhenmetern wieder zu sich, weil sie mit Hagelkörnern von der Grösse einer Orange bombardiert wurde.

Wie von unsichtbarer Hand beschützt, schaffte Wisnierska den Weg zur Erde zurück. Sie wurde vor Ort sofort in spitalärztliche Behandlung gebracht, wo man Erfrierungen im Gesicht, Frostbeulen und starke Prellungen am ganzen Körper feststellte. Auf Grund des Sauerstoffmangels, so befürchtet man, könnte auch ein Hirnschaden zu rechnen sein.

Ihr chinesischer Gleitschirmkollege wurde vom selben Sturm mitgerissen, überlebte jedoch nicht.

Fragen:

1. Welchen Versicherungen muss der „Gleitschirmvorfall“ gemeldet werden, sofern die deutsche, in der Schweiz wohnhafte Sportlerin als gelernte Informatikerin (eine Hypothese) in der Schweiz bei einer deutschen Softwarefirma arbeitet? Erläutern sie weshalb.

2. Zählen Sie auf, welche Leistungsansprüche Frau Wisnierska zustehen? Da die Erfrierungen Narben im Gesicht zurücklassen, wird eine Hauttransplantation vorgeschlagen. Die Versicherung lehnt jedoch die Übernahme der Kosten ab; zu recht?
3. Kann die Versicherung einen Rücktransport von Frau Wisnierska in die Schweiz verlangen? Wer kommt für die Kosten auf?

4. Frau Wisnierska hat wegen unregelmässigen Arbeitseinsätzen (als Folge ihres Hobbys) einen Jahresverdienst bei einer Jahresarbeitszeit in der Höhe von Fr. 112'000.- Wie hoch fallen die Leistungen wegen ihrer 100%igen Arbeitsunfähigkeit aus? Falls ihr ein Restschaden verbleibt, wie hätte sie sich versicherungsmässig vorsehen können?

5. In Australien kennt man eine ganz neue, in der Schweiz nicht angewandte Methode der Behandlung von Erfrierungen. Muss die Versicherung für diese Behandlungsmethode aufkommen? Nach welchen Kriterien entscheidet sich diese Frage?

6. Drei Jahre nach dem „Gleitschirmabenteuer“ verspürt Frau Wisnierska nach zahlreichen Überstunden und Nachtschichten bei ihrer Arbeit als Informatikerin Konzentrationsdefizite, Schlafstörungen und Nervosität. Sie begibt sich in Behandlung und muss für vier Wochen die Arbeit aussetzen. Welche versicherungsrechtlichen Konsequenzen hat dies?

7. Da die Leistungsfähigkeit auch nach dem Arbeitsunterbruch nicht zurückgewonnen wird, stellt sich die Frage, wie weiter? Hat Frau Wisnierska Anspruch auf weitere Leistungen?

8. Der chinesische Gleitschirmkollege, selbständigerwerbender Fotograph in Luzern mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 100'000.- und versichert bei der SUVA (eine Hypothese), hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Die Witwe macht gegenüber der Herstellerfirma einen Produktefehler am Steuerungsinstrument des Gleitschirms, das bei Turbulenzen hätte vorwarnen müssen, geltend. Welche Versicherungen erbringen Hinterlassenenleistungen und wie berechnen sich diese? 
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